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XXVIII. Nachtrag zum Volksschulgesetz 
 

 

Ergebnis der ersten Lesung des Kantonsrates vom 14. Februar 2023 

 

 

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 

 

hat von der Botschaft der Regierung vom 18. Oktober 20221 Kenntnis genommen und 

 

erlässt: 

 

 

I. 
 

Der Erlass «Volksschulgesetz vom 13. Januar 1983»2 wird wie folgt geändert: 

 

Art. 21 Lehrmittel 

 a) BezeichnungQualitätskriterien und Empfehlung 

1 Der Bildungsrat bezeichnet die obligatorischen Lehrmittellegt Qualitätskriterien für Lehrmit-

tel fest. 

 
2 Er kann weitere Lehrmittel empfehlen.Die Schulträger empfehlen auf Grundlage der Quali-

tätskriterien nach Abs. 1 dieser Bestimmung Lehrmittel. Sie sprechen sich in geeigneter 

Weise untereinander ab und beziehen die fachliche Einschätzung des zuständigen De-

partementes in ihre Entscheidungsfindung mit ein. 

 

 

Art. 22 b) Entwicklung und Abgabe durch den Kanton 

 1. durch den Kanton 

1 Der Kanton gibtkann Lehrmittel entwickeln und diese den Schulträgern und den Trägern 

anerkannter privater Sonderschulen die obligatorischen und empfohlenen Lehrmittel ab unent-

geltlich abgeben.  

 
2 Der Kanton und der Schulträger tragen die Kosten der abgegebenen Lehrmittel je zur Hälfte. 

Für Lehrmittel, die der Kanton den Trägern anerkannter privater Sonderschulen abgibt, trägt 

der Kantoner die Kosten vollumfänglich. 

 
3 Für die Erstellung, den Einkauf und die Abgabe von Lehrmitteln führt der Kanton eine  

eigene Rechnung auf Vollkostenbasis. Gewinn und Verlust werden auf die nächste Rech-

nung vorgetragen. 
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2 sGS 213.1. 
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Art. 23 2. durch den Schulträgerc) Bestimmung und Abgabe durch den Schulträger 

1 Der Schulträger bestimmt die Lehrmittel und stellt weitere Lehrmitteldiese und das Ver-

brauchsmaterial zur Verfügung. Er trägt hierfür die Kosten.  

 
2 Der Rat kann für Fächer und Kurse, deren Durchführung einen ausserordentlichen Material-

aufwand erfordert, von den Eltern einen Beitrag an die Kosten verlangen. 

 

 

Art. 23bis wird aufgehoben. 

 

 

II. 
 

[keine Änderung anderer Erlasse] 

 

 

III. 
 

[keine Aufhebung anderer Erlasse] 

 

 

IV. 
 

Dieser Nachtrag wird rückwirkend ab 1. Januar 2023 angewendet. 
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